
 
 
 
 
 
 

Satzung über die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Wernigerode  
(Straßenreinigungsgebührensatzung) 

 
 
Aufgrund der §§ 8, 11 und 45 Abs. 2 Nr. 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBI. LSA S. 288), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.03.2021 
(GVBI. LSA, S. 100) und der §§ 47 und 50 des Straßengesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (StrG 
LSA) vom 06.07.1993 (GVBI. LSA S. 334), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
26.06.2018 (GVBI. LSA, S. 187 f.) in den jeweils derzeit geltenden Fassungen hat der Stadtrat der Stadt 
Wernigerode in seiner Sitzung am 08.12.2022 folgende Satzung beschlossen. 
 
 

§ 1 Allgemeines 
 

Die Stadt führt die Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze – im Folgenden einheitlich 
Straßen genannt – innerhalb der geschlossenen Ortslage einschließlich der Ortsdurchfahrten von Bun-
des-, Landes- und Kreisstraßen sowie den Winterdienst entsprechend der Straßenreinigungssatzung 
der Stadt Wernigerode in der derzeit geltenden Fassung als öffentliche Einrichtung durch. 
Das Straßenverzeichnis mit der Einteilung der Reinigungsklassen ist Bestandteil der Satzung (Anlage 
1). 
 
 

§ 2 Gebührenpflichtige 
 

(1) Gebührenpflichtige sind die Eigentümer der Grundstücke, die an den im Straßenverzeichnis (An-
lage zur Straßenreinigungssatzung) aufgeführten Straßen liegen oder durch sie erschlossen wer-
den. Als anliegende Grundstücke gelten auch solche Grundstücke, die durch einen Graben, einen 
Grünstreifen, eine Mauer, eine Böschung, ein Gewässer oder in ähnlicher Weise von der Straße 
getrennt sind. Dies gilt jedoch nicht, wenn die genannten Geländestreifen zwischen Straße und 
Grundstück weder dem öffentlichen Verkehr gewidmet noch Bestandteil der Straße sind. 
 

(2) Den Eigentümern anliegender Grundstücke werden die Eigentümer der sonstigen durch die Stra-
ßen erschlossenen Grundstücke (Hinterlieger) und die Nießbraucher (§ 1030 BGB), Erbbaube-
rechtigten, Wohnungsberechtigten (§ 1093 BGB) und die Dauerwohn- bzw. Dauernutzungsberech-
tigten (§ 32 WEG) sowie tatsächlich Verfügungsberechtigten gleichgestellt. 

 
(3) Mehrere Gebührenpflichtige sind Gesamtschuldner. Bei Wohnungseigentümern wird die Gebühr 

einheitlich für das Gesamtgrundstück festgesetzt und in einem Bescheid dem Verwalter zugestellt. 
Der Verwalter dieser Grundstücke ist der Stadtverwaltung mitzuteilen. 

 
(4) Beim Wechsel der Gebührenpflichtigen geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf den Übergang 

folgenden Kalendervierteljahres auf den neuen Verpflichteten über. Wenn der bisherige Verpflich-
tete die Mitteilung hierüber versäumt, so haftet er für die Gebühren, die auf den Zeitraum bis zum 
Eingang der Mitteilung bei der Stadt entfallen, neben dem neuen Verpflichteten.  

 
(5) Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Errechnung der Gebühren erforderlichen Auskünfte zu 

erteilen und zu dulden, dass Beauftragte der Stadt das Grundstück betreten, um die Bemessungs-
grundlage festzusetzen oder zu überprüfen. 

 
 

§ 3 Gebührenmaßstab 
 

(1) Die Straßenreinigungsgebühren sollen die Kosten der Straßenreinigung decken. 
 
 



(2) Die Stadt trägt den nicht umlagefähigen Teil der Kosten. Dieser Anteil wird auf 25 v. H. der gesam-
ten Straßenreinigungskosten festgesetzt. 
 

(3) Der auf die Stadt Wernigerode entfallene Teil umfasst: 
 

a) die Kosten für die Reinigung der Straßenkreuzungen und Straßeneinmündungen, Verkehrsin-
seln und ähnliche dem Verkehr dienende Anlagen, 
b) die Kosten für die Reinigung der überwiegend dem Durchgangsverkehr dienenden Straßen, 
soweit die Kosten durch den Durchgangsverkehr verursacht werden. 
 

(4) Maßstab für die Gebühr sind die Länge der zu reinigenden Straßen zugewandten Grundstückssei-
ten, soweit das Grundstück durch diese Straßen erschlossen wird (Frontlänge) und die Reinigungs-
klasse, zu der die Straße nach dem Straßenverzeichnis gehört. Das Straßenverzeichnis ist eine 
durch den Stadtrat der Stadt zu beschließende Anlage dieser Satzung. 
Grenzt ein durch die Straße erschlossenes Grundstück nicht oder nicht mit der gesamten der 
Straße zugewandten Grundstücksseite an diese Straße, so wird anstelle der Frontlänge bzw. zu-
sätzlich zur Frontlänge die der Straße zugewandte Grundstücksseite zugrunde gelegt, wenn sie 
entlang der Straße (Frontlänge), parallel oder in einem Winkel von weniger als 45° verläuft. Grenzt 
ein durch die Straße erschlossenes Grundstück nicht oder nur zum Teil an diese Straße und weist 
im Übrigen keine ihr zugewandte Grundstücksseite auf, so wird die Frontlänge bzw. Grundstücks-
seite zugrunde gelegt, die sich bei einer gedachten Verlängerung dieser Straße in gerader Linie 
ergeben würde. 
Liegt ein Grundstück an mehreren zu reinigenden Straßen, so werden die Grundstücksseiten an 
den Straßen zugrunde gelegt, durch die eine wirtschaftliche und verkehrliche Nutzung des Grund-
stückes möglich ist. 
Bei abgeschrägten oder abgerundeten Grundstücksgrenzen wird der Schnittpunkt der geraden 
Verlängerung der Grundstücksgrenzen zugrunde gelegt. 
Bei der Feststellung der Grundstücksseiten nach den Absätzen (3) und (5) werden Bruchteile eines 
Meters bis zu 50 cm einschließlich abgerundet und über 50 cm aufgerundet. 
 

(5) Die im Straßenverzeichnis aufgeführten Straßen werden nach dem Verschmutzungsgrad und der 
Straßennutzung in 4 Reinigungsklassen eingeteilt, die wie folgt erläutert werden: 
 
Reinigungsklasse I 
In dieser Reinigungsklasse übernimmt die Stadt 5 x in der Woche das Kehren, außer dienstags 
und donnerstags täglich, einschließlich an Sonn- und Feiertagen. 
 
Reinigungsklasse II 
In dieser Reinigungsklasse übernimmt die Stadt an zwei Werktagen je Woche das Kehren. 
 
Reinigungsklasse III 
In dieser Reinigungsklasse erfolgt das Kehren der Fahrbahnen einmal wöchentlich. 
 
Reinigungsklasse IV 
In dieser Reinigungsklasse übernimmt die Stadt das Kehren in der Regel 14-täglich. 
 

(6) Der Einheitssatz der jährlichen Gebühr je Meter Frontlänge für die entsprechenden Reinigungs-
klassen wird durch Beschluss des Stadtrates festgesetzt. Neuaufnahmen und Änderungen in der 
Straßenzuordnung werden durch einen geänderten Gebührenbescheid bekannt gegeben. 

 
 

§ 4 
Gebührenhöhe 

 
Die Reinigungsgebühr beträgt jährlich je Meter Straßenfront in der  
 
Reinigungsklasse I    10,85 € 
Reinigungsklasse II   4,34  € 
Reinigungsklasse III   2,17 € 
Reinigungsklasse IV   1,09 € 

 
  



 
§ 5 

Hinterliegergrundstücke 
 

Bei Grundstücken, die nicht an den von der Stadt Wernigerode zu reinigenden Straßen liegen, durch 
diese aber erschlossen werden (Hinterlieger), ist die der zu reinigenden Straßen zugewandte Grund-
stücksbreite maßgeblich. Wird ein Hinterliegergrundstück durch mehrere Straßen erschlossen, so ist 
die größte Grundstücksbreite, die einer zu reinigenden Straße zugewandt ist, maßgeblich. 
 
 

§ 6 
Einschränkung und Unterbrechung der Straßenreinigung 

 
(1) Falls die Straßenreinigung aus zwingenden Gründen für weniger als einen Monat eingestellt wer-

den muss, besteht kein Anspruch auf Gebührenminderung.  
 

(2) Ein Anspruch auf Ermäßigung der Gebühr besteht nicht bei Behinderung durch parkende Fahr-
zeuge oder Behinderung durch Dritte. 

 
(3) Kein Anspruch auf Gebührenminderung besteht bei Ausfällen der Reinigung aufgrund winterlicher 

Witterungsverhältnisse, da diese bereits in der Gebührenkalkulation berücksichtigt werden. 
 
 

§ 7 
Beginn und Ende der Gebührenpflicht 

 
Die Gebührenpflicht beginnt mit dem Anschluss an die Straßenreinigung. Erfolgt der Anschluss an die 
Straßenreinigung am ersten Tag des Monats, so entsteht die Gebührenpflicht mit dem ersten Tag dieses 
Monats. Erfolgt der Anschluss nach dem ersten Tag des Monats, so entsteht die Gebührenpflicht mit 
dem ersten Tag des Monats, der auf den Beginn der Straßenreinigung folgt; sie erlischt mit dem Beginn 
des Monats, in welchem die Straßenreinigung eingestellt wird. Änderungen im Umfang der Straßenrei-
nigung bewirken eine Gebührenänderung vom ersten Tag des auf die Änderung folgenden Monats. 

 
 

§ 8 
Entstehung der Gebührenschuld 

 
(1) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr und bei Entstehung der Gebührenpflicht während eines 

Kalenderjahres der Rest des Jahres. 
 

(2) Die Jahresgebührenschuld entsteht jeweils zu Beginn des Erhebungszeitraumes in Anwendung 
des zu diesem Zeitraum geltenden Gebührensatzes in voller Höhe. 

 
(3) Die Gebühren ruhen als öffentliche Last auf dem Grundstück. 
 
 

§ 9 
Veranlagung und Fälligkeit 

 
(1) Die Gebühren können mit anderen Grundstücksabgaben erhoben werden und werden mit Abga-

benbescheid festgesetzt. 
 

(2) Die Gebühren sind in Vierteljahresabschlagszahlungen jeweils zum 15.2., 15.5, 15.8 und 15.11. 
für das laufende Kalenderjahr zu zahlen. Abweichend kann auf Antrag des Gebührenpflichtigen die 
Gebühr in einem Jahresbetrag zum 01.07. gezahlt werden. 

(3) Liegt die Jahresgebühr unter 15,00 Euro, so erfolgt eine einmalige Zahlung des Betrages zum 
01.07. 
 

(4) Ändern sich die Grundlagen für die Berechnung der Gebühr, so mindert oder erhöht sich die Be-
nutzungsgebühr mit Beginn des auf die Änderung folgenden Quartals. 

 
 



§ 10 
Auskunfts- und Anzeigepflicht 

 
Die Gebührenpflichtigen haben auf Verlangen die zur Festsetzung der Gebühren erforderlichen Aus-
künfte zu erteilen. Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist vom Veräußerer und Er-
werber der Stadt innerhalb einen Monats mündlich oder schriftlich mitzuteilen. 
 
 

§ 11 
Datenverarbeitung 

 
Zur Feststellung der sich aus dieser Satzung ergebenden Gebührenschuldner sowie zur Feststellung 
und Erhebung der Gebühr ist die Verarbeitung der hierfür erforderlichen personen- und grundstücksbe-
zogenen Daten nach §§ 9,10 Datenschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (DSG LSA) durch die 
Stadt Wernigerode zulässig. Die Stadt Wernigerode darf die für die Veranlagung der Straßenreinigungs-
gebühr bekannt gewordenen personen- und grundstücksbezogenen Daten für die in Satz 1 genannten 
Zwecke nutzen und sich die Informationen von den entsprechenden Ämtern (Finanz- und Steuer-, Lie-
genschafts-, Einwohnermelde- und Grundbuchamt) übermitteln lassen. 

 
 

§ 12 
Sprachliche Gleichstellung 

 
Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Satzung gelten jeweils für Personen mit männlichen, 
weiblichen und diversem Geschlecht sowie für Personen ohne Geschlechtsangabe. 

 
 

§ 13 
In-Kraft-Treten 

 
Die Satzung über die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Wernigerode tritt ab 
01.01.2023 in Kraft. Mit dem gleichen Tag tritt die Satzung über die Erhebung von Straßenreinigungs-
gebühren in der Stadt Wernigerode vom 05.11.2009 und die Satzung zur Festsetzung der Gebührens-
ätze für die Straßenreinigung der Stadt Wernigerode in der Form der 2. Änderungssatzung vom 
05.11.2009 außer Kraft. 
 
 
Wernigerode, 15.12.2022 
 
 
 
 
 
Kascha 
Oberbürgermeister 



            
Straßenverzeichnis 
als Anlage zur Satzung über die Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Wernigerode 
 
 
Reinigungsklasse I (5 x wöchentlich) 
 
Breite Straße, Bahnhofsplatz, Burgstraße, Busbahnhof, Gustav-Petri-Straße, Klint, Kohlmarkt, Markt-
straße, Marktplatz, Nicolaiplatz, Oberpfarrkirchhof, Westernstraße 
 
 
Reinigungsklasse II (2 x wöchentlich) 
 
Albert-Bartels-Straße/Umfahrt Nico, Alte Poststraße, Amtsfeldstraße, Am Vorwerk, An der Flutrenne, 
Bahnhofstraße, Benzingeröder Chaussee, Brandgasse, Büchtingenstraße, Burgberg, Dornbergsweg, 
Drängetal, Forckestraße, Friedrichstraße, Große Bergstraße, Große Schenkstraße, Grubestraße, 
Grüne Straße, Halberstädter Straße, Halberstädter Chaussee, Heidestraße, Heltauer Platz, Hinter-
straße, Hirtenstraße, Illsenburger Straße, Johannisstraße, Johanniskirchweg, Johann-Sebastian-Bach-
Straße, Kanzleistraße, Kleine Bergstraße, Kleine Schenkstraße, Kochstraße, Kohlgartenstraße, Lieb-
frauenkirchhof, Minslebener Straße, Mittelstraße, Mühlental, Neuer Markt, Nöschenröder Straße, 
Oberengengasse, Ochsenteichstraße, Pfarrstraße, Ringstraße, Rudolf-Breitscheid-Straße, Salzberg-
straße, Schäferstraße, Schmatzfelder Straße, Schöne Ecke, Steingrube, Teichdamm, Unterengen-
gasse, Unter dem Küchengarten, Unter den Zindeln, Waldhofstraße 
 
 
Reinigungsklasse III (1 x wöchentlich) 
 
Albert-Einstein-Straße, Albert-Schweitzer-Straße, Alte Brauerei, Am Auerhahn, Am Barrenbach, Am 
Eichberg (unterer), Amelungsweg, Am Fischerhof (bis Nr. 34), Am Floßplatz, Am Galgenberg, Am Gro-
ßen Bleek, Am Jägerkopf, Am Kastanienwäldchen, Am Katzenteich, Am Küsterskamp (unterer Teil), 
Am Lustgarten (bis Flur 10 Flurstück 10/12 und 4/330), Am Lüttgegraben, Am Schloss, Am Schrei-
berteich, Am Tünneckenberg, Am Wiesenhang, Am Ziegelberg, Am Ziegenberg, An den Sieben Tei-
chen, An der Holtemme, An der Malzmühle, Angerstraße, Auf der Burgbreite, Auf der Marsch, August-
Bebel-Platz, Beerbergstraße, Bert-Heller-Straße, Birkenweg, Blumenweg, Bohlweg (bis Hausnummer 
5), Bodestraße, Bollhasental, Brockenweg, Brückengasse, Burgmühlenstraße, Christianental (von Ab-
zweig Mühlental bis Parkplatz Wildpark), Damaschkestraße, Degenerstraße, Deliusstraße, Die Winde 
(bis Hans-Hoffmann-Weg), Dr. Jacobs-Straße, Eisenberg (außer Stichstraßen), Elise-Crola-Straße, 
Ernst-Pörner-Straße, Eschenweg, Ewaldsweg, Feldstraße (west), Fichtestraße, Fliederweg, Försterei-
weg, Frankenfeldstraße, Friedrich-Naumann-Straße, Gartenstraße, Georgiistraße, Gerichtsstraße, 
Goethe-Straße, Große Dammstraße, Große Ziegelstraße, Hallbauerstraße, Hans-Hoffmann-Weg 
(Hausnr. 1, 3, 7), Harburgstraße, Hasenwinkel, Heidebreite, Heinrich-Heine-Straße, Hermann-Löns-
Weg, Hilde-Coppi-Straße, Hilleborchstraße, Hinter dem Gaswerk, Hinzingeröder Straße, Hohe Warte, 
Hornstraße, Huberstraße, Humboldtweg, Hundertmorgenfeld, Im Langen Schlage, Im Kuntzschen Gar-
ten, Im Rosenwinkel, Im Stadtfelde, Insel, Kantstraße, Kapitelsberg, Karl-Liebknecht-Straße, Karl-Marx-
Straße, Karlstraße, Käthe-Kollwitz-Straße, Kesselmühlenstraße, Kirchstraße, Kleine Dammstraße, 
Kleine Ziegelstraße, Kreuzberg, Kruskastraße, Kurzer Stieg, Langer Stieg, Lessingstraße, Ligusterweg, 
Lindenallee, Lindenbergstraße, Lossenweg, Louise-Braille-Straße, Lutherstraße, Lüttgenfeldstraße, 
Mannsbergstraße, Marklingeröder Straße, Mauergasse, Max-Otto-Straße, Mettestraße, Mönchstieg, 
Nesseltal, Organistenstraße, Papental, Pappelweg, Pfälzergasse, Plemnitzstraße, Promenade, Pulver-
garten, Rimbecker Straße, Röntgenstraße, Rosa-Luxemburg-Straße, Sägemühlengasse, Sylvest-
ristraße, Sandbrink, Sattlerbad, Sonnenwiese, Schillerstraße, Schlachthofstraße, Schlossblick, Schmie-
deberg (bis Hausnr. 17/34), Schreiberstraße, Seigerhüttenweg, Steinbergstraße, Tiergartenstraße, Tul-
penweg, Theodor-Fontane-Straße, Triangel, Trift, Unterm Ratskopf, Unterm Wulfhorn, Veckenstedter 
Weg, Walther-Grosse-Ring, Walther-Rathenau-Straße, Wegestraße, Weidenweg, Weinbergstraße, Wil-
helm-Pramme-Straße, Wilhelm-Raabe-Straße, Wüstenteichen, Zaunwiese, Ziegelbergsweg (asphal-
tiert), Zwölfmorgental  
 
  



 
Reinigungsklasse IV (vierzehntäglich) 
 
Straßenverzeichnis Wernigerode 
 
Am Finkenborn, Am Köhlerteich, Am Kuperhammer (bis Wendeschleife), An der Orangerie, An der 
Plantage, Am Horstberg, Am Schleifweg, Apfelweg, Auerhahnring, Bei den Schlehen, Birnenstieg, Carl-
Friedrich-Gauß-Straße, Charlottenring, Feldstraße (ost), Gießerweg, Hans-Falkenhagen-Straße, 
Hasseröder Straße, Im Altenröder Felde, Im Bodengarten, Im Bruchanger, Im Hopfengarten, Johannis-
höfer Weg, Kalkhüttenweg, Karl-Försterling-Straße, Karolinengarten, Kaiserbreite, Kirschweg, Ko-
balthütte, Kratzensteinring, Max-Planck-Straße, Martin-Heinrich-Klaproth-Straße, Neustadter Ring, 
Otto-von-Guericke-Straße, Paul-Renner-Straße, Quittengrund, Unter den Lehden, Wasserkunst, Zum 
Eichenholz, Zum Vitiholz, Zur Aue 
 
Straßenverzeichnis OT Silstedt 
 
Ahornweg, Am Bauplatz, Buchenweg, Börstedter Straße (bis Kreuzung Schmiedestraße), Clara-Zetkin-
Straße, Eichenweg, Glockengasse, Hangelgasse, Harzstraße, Hinter dem Dorf, Holzweg, Mühlenstraße 
(ab Umgehungsstraße), Müllergasse, Pfingstgras (bis Kreuzung Schäfereigasse), Am Plan, Schäferei-
gasse, Schmiedestraße, Schützenstraße, Steinesche (bis Ortsausgangsschild), Thieberg, Unter der 
Linde 
 
Straßenverzeichnis OT Benzingerode 
 
Am Stapenberg, Auf den Steinkuhlen, Bergstraße, Blankenburger Straße, Brunnenstraße, Friedens-
straße, Gartenweg, Im Lerchenfelde, Mitteltor, Oberhof, Plan, Rösentor, Schäferberg, Schanze, Schul-
straße, Schützentor, Silstedter Straße, Unterstraße (außer Stichstraße), Wasserstraße, Wernigeröder 
Straße, Wiesenweg, Winkel (außer Hausnr. 1, 2, 4, 5, 6, 7), Ziegeleistraße (Teerdecke) 
 
Straßenverzeichnis OT Minsleben 
 
Am Wasser (bis zum Mühlgraben), Gartenbreite (Teerdecke), Hauptstraße, Krugberg (außer Stich-
straße), Petersberg (bis Brücke vom Barrenbach), Reddeberweg 
 
Straßenverzeichnis OT Reddeber 
 
Am Lerchenweg, Amselweg, Am Stadtweg, An der Holtemme, Angerstraße, Auf der Breite, Brocken-
blick, Dorfstraße, Grasewanne, Halbe Straße, Heudeberstraße, Im Sieke, In der Aue, Kemmestraße, 
Sackstraße, Thiestraße, Umgehungsstraße, Unter der Linde, Woorthstraße, Zu den Gärten, Zum Ler-
chenberg, Zum Krug, Zum Kulcke, Zur Roten Mühle 
 
Straßenverzeichnis OT Schierke 
 
Am Winterbergtor, Alte Dorfstraße, Alte Wernigeröder Straße ab Alte Dorfstraße bis Hausnummer 2b, 
Barenberg, Bodeweg, Brockenstraße bis Einfahrt Bildungsstätte Haus Schierke, Hagenstraße, Her-
mann-Löns-Weg, Kirchberg 


